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 Veröffentlicht am 28.10.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20;

EStG 1988 §4 Abs4;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 95/14/0044 95/14/0045

Rechtssatz

Die Errichtung eines Architekturdokumentationszentrums an der Schule, an der der Abgabep ichtige unterrichtet, die

Teilnahme an Planungsgesprächen und sonstigen Aktivitäten (etwa die Einschaltung von Medien) hinsichtlich eines

Umbaues dieser Schule, die Aufarbeitung einer "Künstlerchronik" oder die Organisation eines Busservices nach einer

Schülerballveranstaltung sind für die Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen des Abgabep ichtigen aus

seiner Tätigkeit als Mittelschullehrer nicht notwendig. (Hier: Der Abgabep ichtige unterrichtet bildnerische Erziehung

und Werkerziehung).
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